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Ministerialbekanntmachungen.

[10|] I. Auf Grund des § 127m Absatz 4 der Ausführungsbestimmungen zu
Tarifnummer 11 und §§ 78 bis 90 des Reichsstempelgesetzes vom 15. Juli 1909
ist mit Höchster Genehmigung der Oberzolldirektion für den Thüringischen
Zoll= und Steuerverein in Erfurt als Stenerdirektivbehörde die Entscheidung
über alle Anträge auf Erstattung von Grundstücksübertragungsabgaben zugewiesen
worden.

Weimar, den 29. Januar 1910.

Großherzoglich Sächsisches Staatsministerium.
Rothe.

[I11| I. Mit Höchster Genehmigung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs
wird hiermit folgendes verordnet:
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